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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Handwerks-

betriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

- Schank- und Speisewirtschaften. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

Die Flächen baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche können bei der Ermitt-

lung der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben. 

2.2 GFZ - Geschoßflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch eine maximale Erdgeschossfußbodenhöhe 

(EFHmax) entsprechend Planeintrag begrenzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m 
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nach oben und unten zulässig. Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Roh-

fußboden zu messen. 

2.5 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch maximale 

Trauf- und Firsthöhen (THmax und FHmax) entsprechend Planeintrag. 

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgesetzte maximale 

Erdgeschossfußbodenhöhe (EFHmax).  

Die Traufhöhe (TH) ist das Maß vom unteren Bezugspunkt (EFHmax) bis zum Schnittpunkt 

von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut. 

Die Firsthöhe (FH) ist das Maß vom unteren Bezugspunkt (EFHmax) bis zum höchsten 

Punkt der Oberkante der geneigten Dachhaut (siehe Erläuterungsskizze). 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E = nur Einzelhäuser zulässig 

ED = nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
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3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der Hauptgebäude wird entsprechend Planeintrag festgesetzt. 

Sofern die Gebäudehaupt- / Firstrichtung nicht festgesetzt ist, ist diese nur senkrecht 

bzw. parallel zu den festgelegten Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen kön-

nen zugelassen werden. 

4. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Gemäß Planeintrag wird nördlich der Wendeanlage eine von jeglicher Bebauung freizu-

haltende Fläche (Freihaltezone Wendeanlage) festgesetzt. Die Freihaltezone ist von bau-

lichen Anlagen (bspw. Einfriedungen, Stützmauern) freizuhalten. 

5. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

5.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze nur auf den hierfür ge-

mäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

5.2 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

5.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen allgemein zulässig. Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind dabei bis zu einem 

Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum zulässig. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird gemäß Planeintrag wie folgt beschränkt: 

▪  Maximal 2 bzw. 6 Wohneinheiten je Wohngebäude bei Einzelhäusern (EH) 

▪  Maximal 1 Wohneinheit je als Wohngebäude genutzte Doppelhaushälfte bei 

Doppelhäusern (DH) 
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7. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

7.1 Zu- und Ausfahrtsverbote 

Zu- und Ausfahrtsverbote gemäß Planeintrag. In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt 

sind Grundstückszufahrten unzulässig. 

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

8.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.), wenn 

durch die bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in 

den Boden zu rechnen ist (Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG). Der Unterbau ist auf den 

Belag abzustimmen. Alternativ kann eine breitflächige Versickerung über eine belebte 

Bodenschicht erfolgen. Unbelastetes Dachflächenwasser kann breitflächig versickert wer-

den. 

8.2 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 

0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 

soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt werden. Was-

serdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von 

permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, Kies, 

Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen, in 

welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht 

oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

8.3 Metallische Dach- und Fassadenmaterialien 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig.  

Eine verwitterungsfeste Beschichtung ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in 

das Grundwasser zwingend erforderlich. 

8.4 Beleuchtung des Gebiets 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und von Freiflächen (z. B. 

Wege, Parkplätze) und entlang der Straßen ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm 

sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das unbedingt notwendige 

Maß zu reduzieren.  
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Zulässig sind nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unterhalb 

der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für die meis-

ten Arten wirkungsarmem Spektrum, wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht, entspre-

chend den Farbtemperaturen von 1.600 bis 2.400, max. 3.000 Kelvin.  

Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuch-

ten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher als 50 Lumen sind unzuläs-

sig. 

Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder „Smarte Technologien“ soll die 

Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden. 

9. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

9.1 Baum- und Strauchpflanzungen in den Baugrundstücken 

Je Baugrundstück ist mindestens ein mittel- bis großkroniger, gebietsheimischer Laub- 

oder Obstbaum zu pflanzen. Bei der Pflanzung als Hochstamm sollen die Bäume jeweils 

einen Stammumfang von mindestens 10/12 cm haben. Die Bäume sind zu pflegen und 

bei Abgang zu ersetzen.  

Mindestens 5 % der Grundstücksfläche sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 

oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch 2 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Pflanzabstände: 1,5 m, Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm. 

In den westlichen Baugrundstücken sind die Pflanzungen vorrangig in der festgesetzten 

Fläche für das Anpflanzen am Gebietsrand vorzunehmen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug der Gebäude zu vollziehen. Die 

Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

9.2 Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen  

Pflanzbeete bzw. Pflanzgruben sollten entsprechend dem Regelwerk der FLL „Empfeh-

lungen für Baumpflanzungen“ angelegt werden. 

In den Pflanzbeeten ist gemäß Planeintrag jeweils ein standortgerechter, gebietsheimi-

scher Laubbaum (Stammumfang min. 14 - 16 cm) als Hochstamm oder Alleebaum zu 

pflanzen.  

Die Verkehrsgrünflächen sind mit einer Wiesenmischung gesicherter Herkunft einzusäen.  

Die Pflanzungen und Ansaaten sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Stra-

ßen vorzunehmen. Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Als Dachform sind nur Satteldächer, Walmdächer und Zeltdächer mit einer Dachnei-

gung von 15° bis 42° zugelassen. 

Für Garagen und Carports sind zusätzlich begrünte Flachdächer zulässig. 

1.2 Dacheindeckungen 

Zur Dachdeckung geneigter Dächer sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen 

ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden. Die Verwendung 

von Dächern zur Nutzung der Sonnenenergie sowie zur Begrünung bleibt hiervon unbe-

rührt. 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Beleuchtete Werbeanlagen, sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit 

Lauf-, Wechsel- und Blinklicht sind unzulässig. 

3. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

5. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. 



Gemeinde Binau – Ortsteil Binau-Siedlung 

Bebauungsplan „Bodenfeld“ 

Textlicher Teil – Entwurf – ergänzendes Verfahren gem. § 215a BauGB Seite 8  

6. Geländeveränderungen 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen gegenüber dem natürlichen Gelände sind nur bis zu 

einer max. Höhe von 1,0 m zulässig. Die max. Böschungshöhe darf dabei die Höhe von 

1,5 m nicht überschreiten. 

Ausgenommen bleiben Geländeveränderungen im Rahmen des Straßenbaus. 

Beispielhafte Skizze: 

 

7. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-

ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwasser-

bewirtschaftung 
(§ 74 (3) 2 LBO) (§ 74 (1) 3 LBO) 

Pro Wohngebäude ist eine Regenwasserrückhalteanlage herzustellen. 

Die Anlage ist nach anerkannten Regeln der Technik (ATV Arbeitsblatt A117) in Abhän-

gigkeit zur angeschlossenen Dach- und Hofflächengröße zu planen und zu bemessen. 

Die Art der gewählten Anlage (ober- oder unterirdisch, Teich, Zisterne, Behälter, „Rain-

tank“ etc.) ist dem jeweiligen Grundstückseigentümer freigestellt. 

Die Anlage darf einen Drosselabfluss von 0,5 l/s in die Mischwasserkanalisation nicht 

überschreiten. Die Sicherheit für ein 5-jährliches Regenereignis ist zu gewährleisten und 

ein spezifisches Rückhaltevolumen von ca. 25 l/m² Dachfläche bzw. versiegelter Fläche 

(Hof-, Stellplatz-, Wege- und Terrassenflächen) zu schaffen. Sollte die Retention in Form 

eines begrünten Einstaudachs erfolgen und wasserdurchlässiges Pflaster verwendet wer-

den, kann auf den Drosselungsnachweis verzichtet werden. 

Die Notüberläufe von Dachwasserrückhalteanlagen sind an die Mischwasserkanalisation 

anzuschließen. Die Grundfläche dieser Anlagen ist nicht auf das Maß der baulichen Nut-

zung anzurechnen. Die Anlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

  



Gemeinde Binau – Ortsteil Binau-Siedlung 

Bebauungsplan „Bodenfeld“ 

Textlicher Teil – Entwurf – ergänzendes Verfahren gem. § 215a BauGB Seite 9  

III. HINWEISE 

1. Baufeldfreimachung 

Vermeidungsmaßnahme europ. Vogelarten 

Im Vorfeld der Erschließung sind die Saumstrukturen mit dem Brombeergestrüpp im 

Südosten des Plangebietes im Winterhalbjahr (01.10.-28.02) zu entfernen und abzuräu-

men. 

Ackerflächen, die für die Erschließung in Anspruch genommen werden, sind ab März bis 

zum Baubeginn regelmäßig zu mulchen, damit in den Brachen keine Nester angelegt 

werden. 

Vermeidungsmaßnahme Zauneidechse 

Das Brombeergestrüpp und die Ruderalvegetation sind vor dem 28. Februar zu mähen. 

Das Mähgut ist abzuräumen (vgl. Vermeidungsmaßnahme europ. Vogelarten). Ende März 

ist die Fläche nochmal kurz zu mähen und von einem/r Fachkundigen zu überprüfen. 

Innerhalb der beiden ersten Aprilwochen sind bei geeigneter Witterung die Vegetations-

schicht und der Oberboden mit dem Bagger abzutragen. Dies ist von einem/r Fachkun-

digen zu begleiten. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Bodenfunde / Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-

hörde oder der Gemeinde anzuzeigen.  

Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 

Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 

zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-

ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 

ist.  

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si-

cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kennt-

nis gesetzt werden. 

3. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und es ist gemäß 
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§ 3 Landes-Bodenschutz und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreis-

laufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend 

über Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungswegs und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die  

Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

6. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bildet im Plangebiet pleistozäner 

Löss unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. Mit einem oberflächen-

nahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 
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des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Die unter dem Löss 

vermutlich anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-Formation 

können Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur eine 

geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen einheitlich tragfähigen Gründungshorizont 

zu achten.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

7. Kellerentwässerung 

Für die vier im südlichen Planbereich gekennzeichneten Baugrundstücke ist eine Entwäs-

serung von Kellergeschossen im Freispiegelgefälle nicht möglich. 

8. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

9. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 

unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-

hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-

zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Gemeinde. 

10. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-

tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-

körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-
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anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-

richtigung. 

11. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 

12. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 

 

Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

die Pflanzungen auf Baugrundstücken 
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Artenliste 3: Obstbaumsorten 

 

Artenliste 4: Saatgutmischungen 
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